
 

    

100 % 

Recyclingpapier 

Sie erreichen uns: 

E-Mail: oberbuergermeister@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de 

Rathaus 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

Stadtbahn 3, 4, 6 

Haltestelle: 

Fischmarkt 
 

 

 

 

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

1. Wann beabsichtigt die Stadtverwaltung eine Drucksache vorzulegen, die 

eine Erhöhung der Vergütung von Tagesmüttern vorsieht?  

2. Welchen Inhalt wird eine entsprechende Vorlage der Verwaltung haben? 

3. Wird diese Drucksache am 01.01.2015 in Kraft treten, wenn nein, wird 

diese rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft treten wenn sie dann be-

schlossen ist? 

 

Die Verwaltung wird keine Drucksache vorlegen. Die Erhöhung der Vergütung 

für Tagespflegemütter um 50 Euro wurde seitens des Jugendamtes in die Pla-

nung des Haushaltes 2015 eingearbeitet. Mit Beginn des Haushaltsjahres 

2015 liegt keine bestätigte Haushaltssatzung 2015 vor. Infolgedessen greifen 

die Regelungen nach § 61 ThürKO.  

 

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wird die geplante Erhöhung 

nicht realisiert. Erst nach Vorlage einer bestätigten Haushaltssatzung 2015 

kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob und ab wann die geplante 

Erhöhung der Vergütung der Tagespflegemütter umsetzbar ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 

Der Oberbürgermeister 
 

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt 

 

  
CDU-Fraktion 

Stadtrat Erfurt 

Herrn Panse 

Fischmarkt 1 

99084 Erfurt 

 

 

DS 2485/14 -  Tagespflegemütter 

Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich 

Journal-Nr.:  

 
 

 

Sehr geehrter Herr Panse, Erfurt,  
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